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Ordnung des Zentrums  
für interdisziplinäre Frauen- und  

Geschlechterforschung (ZFG) an der 
Carl von Ossietzky Universität  

Oldenburg 
 
 

vom 20.12.2007 
 
 
Der Senat der Carl von Ossietzky Universität Ol-
denburg hat am 14.11.2007 die nachfolgende Zent-
rumsordnung gemäß § 41 Abs. 1 S.1 NHG i.d.F. 
der Neubekanntmachung vom 26.02.2007 (Nds. 
GVBl. S. 69 – VORIS 22210) beschlossen. 
 
 

§ 1  
Name und Rechtsform 

 
Das Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Ge-
schlechterforschung (ZFG) ist ein wissenschaftli-
ches Zentrum der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg.  
 
 

§ 2  
Aufgaben 

 
(1) Die Aufgaben des Zentrums sind die Förderung, 
Koordination und Weiterentwicklung von Frauen- 
und Geschlechterforschung unter interdisziplinärer 
Perspektive. Dafür nimmt das ZFG fächerübergrei-
fende und interdisziplinäre Aufgaben in Forschung 
und Lehre, Studium und Weiterbildung und zur För-
derung des wissenschaftlichen Nachwuchses wahr. 
 
(2) Die Aufgaben des Zentrums ergeben sich aus 

dem jeweils gültigen Errichtungs- bzw. Weiterfüh-
rungsbeschluss sowie etwaigen Ziel- und Leistungs-
vereinbarungen.  
 
(3) Es gilt die allgemeine Geschäftsordnung der 
Universität. 
 
 

§ 3  
Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglieder des ZFG sind (die in den Buchsta-
ben a) bis c) genannten Personen nur, sofern sie 
hauptberuflich i.S.v. § 16 Abs. 1 Satz 2 NHG an der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg tätig sind): 
 
a) Professorinnen und Professoren,  Juniorpro-

fessorinnen und Juniorprofessoren sowie wis-
senschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und Lehrkräfte für besondere Aufgaben, die als 
Privatdozentinnen und Privatdozenten nach § 
9a NHG oder außerplanmäßige Professorin-
nen und Professoren nach § 35 a NHG mit der 
selbständigen Vertretung ihres Faches betraut 

sind, soweit sie in den in § 2 genannten Gebie-
ten forschen und/oder lehren (Hochschullehre-
rinnengruppe), 

 
b) Sonstige wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, wissenschaftliche Hilfskräfte und 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben, Doktoran-
dinnen und Doktoranden sowie die Assisten-
tinnen und Assistenten, soweit sie in den in § 2 
genannten Gebieten forschen und/oder lehren 
und oder in sonstiger Weise tätig sind (Mitar-
beitergruppe), 

 
c) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und 

Verwaltung, deren Tätigkeit sich auf die in § 2 
genannten Zentrumsaufgaben bezieht (MTV-
Gruppe),  

 
d) Studentinnen und Studenten, Stipendiatinnen 

und Stipendiaten sowie nicht hauptberuflich 
i.S.v. § 16 Abs. 1 NHG an der Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg tätige Doktoran-
dinnen und Doktoranden, die in den Studien-
gängen Kulturwissenschaftliche Geschlechter-
studien und Frauen- und Geschlechterstudien 

(Magister) eingeschrieben sind oder in anderen 
Studiengängen thematisch einschlägige Stu-
dienschwerpunkte haben und die sich dem 
Zentrum zuordnen (Studierendengruppe). 

 
(2) Wer im Zentrum tätig ist, mitwirkt oder es an-
derweitig unterstützt, ohne Mitglied nach Absatz 1 
zu sein, ist für die Dauer seiner Tätigkeit, Mitwir-
kung oder Unterstützung Angehörige oder Angehö-
riger des Zentrums. 
 
(3) Die Mitgliedschaft nach Abs. 1 und der Ange-
hörigenstatus nach Abs. 2 erfolgen jeweils auf An-
trag durch Beschluss des Zentrumsrates. 
 
(4) Die Mitgliedschaft nach Abs. 1 endet, 
 
(a) wenn die sich aus den Absätzen 1 und 2 erge-

benden Voraussetzungen nicht mehr vorliegen, 
 
(b) bei befristet beschäftigten wissenschaftlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem En-
de der Beschäftigung. 

 
(5) Sofern ein Mitglied zugleich auch Mitglied in 
einer anderen Einrichtung der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg (Fakultät, Institut etc.) ist oder 
wird, handelt es sich bei der Mitgliedschaft im Zent-
rum um eine Zweitmitgliedschaft. 
 
 

§ 4  
Zentrumsrat 

 
(1) Die Geschäftsführung und Leitung des Zent-
rums wird vom Zentrumsrat gem. Abs. 2 jeweils für 
die Dauer von zwei Jahren wahrgenommen. Wie-
derwahl ist möglich. Die Amtszeit des studentischen 
Mitglieds beträgt ein Jahr. Die Geschäftsführung be-
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schließt über die Geschäftsverteilung unter ihren 
Mitgliedern. 
 
(2) Der Zentrumsrat setzt sich aus drei Mitgliedern 
der Gruppe der Professorinnen und Professoren 
und je einem Mitglied der Mitarbeiter- und der Stu-
dierendengruppe und sofern vertreten der MTV-
Gruppe zusammen. 
 
(3) Der Zentrumsrat wird von der Zentrumsver-
sammlung getrennt nach Statusgruppen gewählt. 
 
(4) Die Sitzungen des Zentrumsrates werden unter 
Mitteilung der vorgeschlagenen Tagesordnung zent-
rumsöffentlich bekannt gegeben; entsprechendes 
gilt für ihre Beschlüsse und Empfehlungen. Die 
Sitzungen des Zentrumsrates sind zentrumsöffent-
lich nach Maßgabe der Regelungen der Grundord-
nung. Die dem Zentrum angehörenden Mitglieder 
der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer, die nicht Mitglieder des Zentrumsrates 
sind, können auch an den nichtöffentlichen Teilen 
der Sitzungen des Zentrumsrates beratend teilneh-
men. Das gleiche gilt bei entsprechendem Be-
schluss des Zentrumsrates auch für die im Be-
schluss genannten Angehörigen des Zentrums. 
 
(5) Der Zentrumsrat ist für alle Entscheidungen 
zuständig, soweit sie nicht der Direktorin oder dem 
Direktor übertragen sind. Er bestimmt insbesondere 
die wesentlichen Grundzüge der Erfüllung der Auf-
gaben des Zentrums und hat ein umfassendes In-
formationsrecht gegenüber der Direktorin oder dem 
Direktor in allen das Zentrum betreffenden Fragen. 
 
 

§ 5  
Direktorin oder Direktor 

 
(1) Die im Zentrum tätigen Mitglieder der Hoch-
schullehrergruppe und die Mitglieder des Zentrums-
rates wählen aus der Mitte der dem Zentrumsrat 
angehörenden Professorinnen und Professoren so-
wie Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren die 
Direktorin oder den Direktor des Zentrums. 
 
(2) Die Direktorin oder der Direktor führt die lau-
fenden Geschäfte und ist Vorsitzende oder Vorsit-
zender des Zentrumsrates, bereitet dessen Be-
schlüsse vor und führt sie in Abstimmung mit ihm 
aus. Ihr oder ihm obliegt die Koordination mit dem 
Präsidium sowie den Fakultäten und anderen Ein-
richtungen.  
 
 

§ 6  
Zentrumsversammlung 

 
(1) Die Zentrumsversammlung besteht aus allen 
Mitgliedern und Angehörigen gem. § 3. Sie berät 
über alle grundsätzlichen das Zentrum betreffenden 
Angelegenheiten und kann Empfehlungen beschlie-
ßen. Die Angehörigen haben bei Sachanträgen ein 
Stimmrecht  

(2) Die Zentrumsversammlung wird von der Direk-
torin oder dem Direktor des Zentrums mindestens 
einmal im Semester einberufen, außerdem auf Ver-
langen des Vorstandes oder auf Antrag von mindes-
tens 1/3 der Mitglieder einer dem Zentrum angehö-
renden Mitgliedergruppe. 
 
 

§ 7  
Haushalt 

 
(1) Dem ZFG können zur Erfüllung seiner Aufga-
ben Räume, Mittel und Stellen der Carl von Os-
sietzky Universität Oldenburg zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
(2) Die Mitglieder des ZFG können Eigenmittel, 
Drittmittel oder Einnahmen für Dienstleistungen in 
das Zentrum einbringen. 
 
 

§ 8  
Befristung des Zentrums und Weiterführung 

 
Das Zentrum wird für weitere fünf Jahre befristet 
eingerichtet. Das Verfahren über die Entscheidung 
des Präsidiums betreffend die Fortführung des Zen-
trums ergibt sich aus dem Weiterführungsbeschluss 
des Präsidiums vom 20.3.2007.  
 
 

§ 9  
Inkrafttreten 

 

Diese Ordnung tritt nach Beschlussfassung durch 
den Senat am Tage nach ihrer Veröffentlichung in 
den Amtlichen Mitteilungen der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg in Kraft und ersetzt frühere 
Zentrumsordnungen. 
 
 


